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Konsensuale Beratung: von der
aktivierenden zur ermoglichenden

Sozialhilfe

Ziel und Aufgabe der Sozialhilfe ist es, die Existenz von beddrftigen Personen zu sichern, die
gesellschaftliche Teilhabe zu ermdglichen und somit die Voraussetzungen flr ein menschen-
wirdiges Dasein zu garantieren und den sozialen Frieden zu sichern. Welche Rolle spielt dabei die
Beratung? Und wie kann eine kooperative Arbeitsweise in der Sozialhilfe gefordert werden, die fir

alle Beteiligten einen Mehrwert darstellt?

Ab Mitte der 1990er-Jahre hat sich das Aktivierungsprinzip im Sys-
tem der sozialen Sicherung durchgesetzt. Angesichts der zunch-
menden Langzeiterwerbslosigkeit hat zuerst die Arbeitslosenversi-
cherung arbeitsmarktliche Massnahmen im Rahmen der Revision
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1997 cingefiihrt. Im An-
schluss daran lancierte auch die Sozialhilfe sogenannte Massnah-
men zur sozialen und beruflichen Integration, die im Rahmen der
SKOS-Richtlinien erstmals 1998 Erwihnung fanden. In der Teil-
revision von 2005 wurden diese mit einem Zulagen- bzw. Anreiz-
modell gemiss einem Bonus-Malus-Prinzip versehen: Sogenannt
arbeits-und integrationswillige Personen in der Sozialhilfe konnten
fortan mit einem Geldbetrag belohnt bzw. bei Nichterfiillen der be-
treffenden Auflagen entsprechend bestraft werden — bis zur vollum-
finglichen Einstellung der Sozialhilfe, wenn die Person nicht aus-
reichend nachweisen konnte, fiir die Bewiltigung der aktuellen
Notsituation aus eigenen Kriften nicht in der Lage zu sein. In der
Teilrevision von 2016 wurde der Aktivierungsgedanke fortgesetzt
und verstirkt, indem der Grundbedarf fiir gewisse Zielgruppen er-
neut gesenkt und der maximal mogliche Sanktionsumfang von
15 Prozentauf 30 Prozent des Grundbedarfs verdoppelt wurde.

In derjtingsten Revision von 2020 wurde an der Férderung der
sozialen und beruflichen Integration als einem zentralen Ziel der
Sozialhilfe sowie der Integrationszulage und am Einkommensfrei-
betrag festgehalten. Auch die Mitwirkungs-, Auskunfts- und Melde-
pflicht sowie die Pflicht zur Minderung der Bediirftigkeit und das
Prinzip der Leistung und Gegenleistung sind nach wie vor zentraler
Bestandteil der SKOS-Richtlinien. Das Kapitel «Massnahmen sozi-
aler und beruflicher Integration» wurde hingegen durch ein neues
Kapitel «Personliche Hilfe» ersetzt.

Betroffene in komplexen Lebenslagen

Die konkrete Umsetzung des Forderns und Forderns in der Sozial-
hilfe wird an anderer Stelle geregelt und liegt nach wie vor in der
Kompetenz der Kantone und den Gemeinden (vgl. kantonale SHG
und SVHs). In den letzten Jahren haben die Sozialdienste vor allem
die beruflichen Integrationsangebote ausgebaut. Die Wirkung die-
ser Massnahmen wird nach wie vor kontrovers diskutiert. Verschie-
dene, teilweise auch schon etwas dltere Studien weisen darauf hin,
dassberufliche Integration hiufig nicht nur aus strukturellen Griin-
den nicht gelingt, sondern auch, weil sich viele Betroffene in kom-

plexen Lebenslagen befinden. Dies diirfte auch heute noch zutref-
fen — trotz erhohter Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt und einem
nachweislichen Fachkriftemangel in diversen Branchen. Vorausset-
zung fiir eine gelungene Erhaltung der Arbeitsfihigkeit und Wie-
dereingliederung ist ein minimales, oftmals zu erarbeitendes Com-
mitment der Teilnehmenden, das heisst ihre Bereitschaft, sich auf
das Programm einzulassen. An Grenzen stossen die Programme
inshesondere dann, wenn programmexterne Probleme — beispiels-
weise familidre Schwierigkeiten, Sucht oder psychische Erkran-
kung — tiberhandnehmen.

Ein weiteres Forschungsprojekt, in dem die kontrollierenden re-
pressiven Aspekte der Aktivierungspolitik untersucht wurden,
stellte fest, dass sich repressiv-disziplinarische Praktiken langfristig
cher negativ auf die Arbeitsmarktfihigkeit der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer auswirken. Fiir den Erméchtigungserfolg von Inte-
grationsprogrammen in der Sozialhilfe ist vielmehr entscheidend,
dass die Programmausgestaltung optimal auf das im jeweiligen
Einzelfall vorliegende Ressourcen- und Beeintrichtigungsprofil zu-
geschnitten ist. Positive Effekte lassen sich eher unter Starkung und
Stabilisierung der Personlichkeit als unter gesteigerter Arbeits-
marktfihigkeit subsumieren. Aufseiten der Programmzuweisen-
denist ferner ein klientenzentriertes Mandatsverstindnis unterstit-
zend fiir den Programmerfolg. Begtinstigend ist zudem, wenn die
faktisch nicht immer gegebene Freiwilligkeit der Programmteil-
nahme mit méglichst umfassenden Moglichkeiten der Mitbestim-
mung und Partizipation beim Angebot soweit wie méglich wieder
hergestellt wird.

Forderung der Handlungsfahigkeiten

Auch in jiingeren Studien wurde die positive Wirkung von Integra-
tionsmassnahmen in der Sozialhilfe beziiglich der sogenannt wei-
chen Faktoren wie Gesundheit, Tagesstruktur, Motivation und Zu-
kunftsaussichten erneut nachgewiesen. Wenn es also nicht nur um
eine rasche Ablosung in eine oft prekire Beschiftigung im ersten
Arbeitsmarkt geht, sondern genereller um eine Stabilisierung der
Lebenssituation der Betroffenen und die Férderung ihrer Hand-
lungsfihigkeiten und Entfaltungsméglichkeiten fiir ein sinnstiften-
des Engagement - auch ausserhalb der Erwerbsarbeit, im Sinne ei-
ner Privention vor einer gesellschaftlichen Exklusion —, erdffnet
sich ein neues Verstindnis der Aktivierung hin zu einer ermégli-
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Aus Sicht der Fallfiihrenden gilt es, einen Umgang mit dem Triplemandat
in der Sozialhilfe zu finden und die Kontrollaufgabe zu akzeptieren.
FOTO: SHUTTERSTOCK

chenden Sozialhilfe. Als Grundlage dafiir kann der Capability-An-
satzvon Armatya Sen und Martha Nussbaum beigezogen werden.

Neuer Integrationsauftrag in der Sozialhilfe

Gemiss einem Grundlagenpapier der SKOS von 2023 kann die
Forderung der gesellschaftlichen Teilhabe in der Sozialhilfe als Bei-
trag zu einer inklusiveren Gesellschaft interpretiert werden. Die In-
tegrationspolitik der Sozialhilfe umfasst demnach die drei Sdulen
Existenzsicherung, Integration und Bildung. Fiir die Umsetzung
des erweiterten, neuen Integrationsverstindnisses stehen der Sozi-
alhilfe verschiedene Instrumente zur Verfiigung. Das zentrale Inst-
rument ist die Beratung, die persénliche Hilfe. Sie ist laut
SKOS-Richtlinien im Einvernehmen mit der Hilfe suchenden Per-
son zu gewihren und ist an kein bestimmtes Verfahren gebunden.
Personliche Hilfe kann auch Sachleistungen sowie weiter gehende
Angebote wie die freiwillige Einkommensverwaltung oder die Bud-
get- und Schuldenberatung beinhalten. Es handelt sich um einen
verfassungsrechtlich geschiitzten Anspruch, unabhingig und/oder
in Erginzung zur materiellen Sozialhilfe. Es stellt sich nun die
Frage, wie Klientinnen und Klienten fiir eine gelingende Koopera-
tion gewonnen werden kénnen.

Konsensuale Beratung — was konnte das bedeuten?

In der Sozialen Arbeit wird Beratung als Koproduktion in einem
durch Machtverhiltnisse strukturierten Raum verstanden. Eine
qualitative Forschungsarbeit zu erschwerten Kooperationen in der
Sozialhilfe von Miryam Eser Davolio, Jutta Guhl und Fabienne Rot-
zetter (2013) hat gezeigt, dass Sozialhilfebeziehende oftmals den
Eindruck haben, am kiirzeren Hebel zu sitzen. Dies dussert sich in
Gefithlen wie Resignation, existenziellen Angsten und psychischer
Belastung. Die Sozialhilfebeziechenden nehmen das aus den Bege-
benheiten bestehende Machtgefille zwischen ihnen und den Sozi-
alarbeitenden deutlich wahr (vgl. Seite 22). Sie fiihlen sich in ihrer
Autonomie eingeschrinkt, was zu Wut und Aggressionsverhalten
und widerstindigem Verhalten fithren kann.

Eine gelungene Kooperation aus Sicht der Klientinnen und Kli-
enten ergibt sich gemiss der Studie dann, wenn sie das Gefiihl ha-
ben, dass sich die Sozialarbeitenden fiir sie einsetzen: indem sie In-
teresse zeigen, aktiv zuhoren, Respekt vor Wiinschen der Betroffe-
nen zeigen, zeitnahe Hilfe leisten, verlisslich sind und sich um
Transparenz bemiihen.

SPANNUNGSFELD KOOPERATION — SANKTION

Aus Sicht der Fallfithrenden gilt es folglich, einen Umgang mit
dem Triplemandat in der Sozialhilfe zu finden und die Kontrollauf-
gabe zu akzeptieren. Das heisst, es braucht von Beginn an eine Rol-
lenklirung und Offenlegung in Bezug darauf, wer was von wem
méchte. Dies schliesst wiederum eine gemeinsame Definition von
Problem und Losung nicht aus. Vielmehr sind neben einem aktiven
Zuhéren, eine einfithlsame und motivierende Gesprachsfiihrung
sowie Ressourcen- und Losungsorientierung gefragt.

Uberlegungen und Anregungen fiir eine

gelingende Umsetzung

Der gesetzliche Auftrag und Instrumente fiir die Umsetzung und
Verbreitung konsensualer Ansitze in der Sozialberatung sind vor-
handen. Was weniger verbreitet zu sein scheint, sind fachlich abge-
stiitzte, konzeptionelle Grundlagen fiir eine kooperative Bezie-
hungsgestaltung in der Sozialberatung, die auf den jeweiligen Kon-
text eines spezifischen Sozialdiensts adaptierbar wiren. Dafiir gilt
es, den Einsatz bekannter Instrumente wie Zielvereinbarungen,
Auflagen und Sanktionen im Hinblick auf eine erméglichende So-
zialhilfe zu tiberdenken.

Die Umsetzung konsensualer Beratung als zentraler Teil des In-
tegrationsauftrages in der Sozialhilfe benétigt vor allem auch zeitli-
che und fachliche Ressourcen. Dies ist eine Frage des politischen
Willens in den Kantonen und der Gemeinden. Hierfiir kénnen der
Caseload Converter - ein Rechner fiir Falllast und Personalbedarf
in der Sozialhilfe — und das erginzende Handbuch als Argumenta-
tionsgrundlage dienen.

Die Vorstellung einer inklusiven Gesellschaft und der Ermogli-
chung eines guten menschlichen Lebens fiir alle birgt jedoch im-
mer auch die Gefahr einer Ubertragung gesellschaftlicher Vorstel-
lungen und Erwartungen auf die Adressatinnen und Adressaten der
Sozialen Arbeit. Thr kann durch einen aktiveren Einbezug und eine
konsequentere Partizipation der Sozialhilfebezichenden in der Be-
ratung, aber auch in der Ausgestaltung des Angebots begegnet wer-
den. H

Dr. Rahel Strohmeier Navarro Smith
Ziircher Hochschule fir Angewandte Wissenschaften, Soziale Arbeit

LITERATUR

« Eser Davolio, Miryam; Steiner, Isabelle; Strohmeier Navarro
Smith, Rahel; Zwicky, Heinrich; Gehrig, Milena, 2017. Sozial-
hilfe : eine Dossierreduktion erhéht den Beratungserfolg.
Knoten & Maschen: Blog des BEH-Zentrums Soziale Sicherheit.
Verfiighar unter: https://www.knoten-maschen.ch/sozialhil-
fe-eine-dossierreduktion-erhoeht-den-beratungserfolg/

+  Strohmeier Navarro Smith, Rahel (2020). Sozialstaat (aktivie-
render). In: Bonvin, Jean-Michel; Hugentobler, Valérie; Knop-
fel, Carlo; Maeder, Pascal; Tecklenburg, Ueli, Hrsg., Worter-
buch der Schweizer Sozialpolitik. Ziirich: Seismo. S. 488-490.
Verfiighar unter: https://doi.org/10.33058/seis-
mo.30739.0210

« Eser Davolio, Miryam; Guhl, Jutta; Rotzetter, Fabienne (201 3).
Erschwerte Kooperation in der Sozialhilfe: Sozialarbeitende im
Spannungsfeld von strukturellen Rahmenbedingungen und
Professionalitit. Basel: Edition Gesowip. ISBN 978-3-
906129-90-7.

SCHWERPUNKT 2/24 ZESO

17 I



	Konsensuale Beratung : von der aktivierenden zur ermöglichenden Sozialhilfe

